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Wasserrechtliche Erlaubnis vom 23.03.2017 

1. Änderungsbescheid 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf ihren Antrag vom 22.05.2017, bei mir eingegangen am 24.05.2017, hin ändere ich die 
Ihnen erteilte wasserrechtliche Erlaubnis vom 23.03.2017 (Az. VI H 3 – 62011 – 930 - 001) 
wie folgt ab: 
 

1. Die Nebenbestimmung 2.5.3 der Erlaubnis vom 23.03.2017 wird wie folgt geän-
dert: 
Die in der Nebenbestimmung enthaltene Tabelle wird dahingehend geändert, dass in 
Zeile 7 für den Parameter Organisch gebundener Kohlenstoff, gesamt (TOC) die  
Probenhäufigkeit täglich angeordnet wird. 
 

2. Im Übrigen bleibt die mit Datum vom 23.03.2017 erteilte wasserrechtliche Erlaub-
nis bestehen. 

 
3. Der Antrag vom 22.05.2017 ist Bestandteil dieser Entscheidung. 

 
 

4. Die Kosten der Entscheidung haben Sie zu tragen. 
 
 
Begründung: 
 

I. 
Mit Datum vom 23.03.2017 wurde Ihnen eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt. 
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Eine tägliche Erfassung des TOC ist in diesem Fall ausreichend, da die Ergebnisse der Eigen-
überwachung der letzten Jahre zeigen, dass der TOC sowie auch der CSB in einem für das 
Gewässer unkritischen Bereich liegen.  
Die Anpassung der Häufigkeit der Probenahme reduziert den für die Überwachung erforderli-
chen Aufwand, da für eine kontinuierliche Probenahme ein automatisiertes Messsystem instal-
liert werden müsste. Der Aufwand der Umrüstung auf eine kontinuierliche Überwachung über-
steigt deutlich den Nutzen der Mehrerkenntnis, da der TOC grundsätzlich kein kritischer Para-
meter im Abwasser des Industrieparks ist. Die Probenahme und Analyse des TOC kann daher 
wie bisher täglich erfolgen. 
 
 

II. 
Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1, 3, 5, 6, 9 und 13 des Niedersächsischen Ver-
waltungskostengesetzes (NVwKostG), § 1 der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) i. V. m. 
Nr. 96.2.6.2 des Kostentarifs zur AllGO. 
Die Höhe der Kosten wird in einem gesonderten Bescheid festgesetzt. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruch wäre schriftlich oder zur Niederschrift beim Niedersächsischen 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Direktion – Geschäftsbereich 
VI, Göttinger Chaussee 76A, 30453 Hannover einzulegen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Petra Hentschel 
 

 


